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dd) § 6 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt:
„Der Eröffnungsbeschluß ist in einer Tageszeitung und auszugsweise im Bundesanzeiger öffentlich bekannt
zumachen.“

ее) In § 9 Abs. 2 wird das Wort „Werktätigen“ durch das Wort „Arbeitnehmern“ ersetzt.

ff) In § 10 Abs. 1 Nr. 3 wird das Wort „abgeschlossen“ durch das Wort „vorgenommen“ ersetzt.

gg) § 12 wird wie folgt gefaßt:

B§12
Eigentums- und Pfandrechte Dritter

(1) Gegenstände, an denen Dritten ein Eigentums- oder ein Pfandrecht zusteht, sind vom Verwalter an die 
Berechtigten herauszugeben, wenn er nicht das Pfandrecht durch Zahlung ablöst. Verweigert der Verwalter 
die Herausgabe eines Gegenstands oder die Anerkennung eines Pfandrechts, kann der Berechtigte auf 
Herausgabe oder auf Feststellung seines Rechts klagen.

(2) Die Verwertung der Gegenstände, die von Dritten beansprucht werden, ist bis zur Entscheidung über das 
Bestehen eines Eigentums- oder Pfandrechts auszusetzen.
(3) Der Verwalter hat auch die zur Deckung weiterer Verwaltungsausgaben sowie die zur Erfüllung nicht 
anerkannter Forderungen erforderlichen Geldbeträge bis zur Einstellung der Gesamtvollstreckung bzw. bis 
zur Entscheidung über das Bestehen bestrittener Ansprüche zurückzubehaiten. Ein bei Einstellung der 
Gesamtvollstreckung verbleibender Überschuß ist nachträglich zu verteilen.“

hh) § 13 wird wie folgt gefaßt:
-§13

Vorab zu begleichende Ansprüche
(1) Aus den vorhandenen Mitteln hat der Verwalter mit Einwilligung des Gerichts vorab in folgender 
Reihenfolge zu begleichen:
1. die durch die Verwaltung entstandenen notwendigen Ausgaben einschließlich derjenigen, die durch den 

Abschluß oder die Erfüllung von Verträgen, durch die Geltendmachung von Forderungen und Rechten des 
Schuldners sowie durch die Ablösung von Pfandrechten entstehen;

2. die Gerichtskosten für das Verfahren einschließlich der vom Gericht festgesetzten Vergütung des Verwal
ters und der Mitglieder des Gläubigerausschusses;

3. mit gleichem Rang

a) Lohn- oder Gehaltsforderungen von Arbeitnehmern, die im Unternehmen des Schuldners beschäftigt 
waren, höchstens für einen nicht länger als sechs Monate vor der Eröffnung der Gesamtvollstreckung 
zurückliegenden Zeitraum sowie für den Zeitraum, für den sie von ihrer Beschäftigung infolge einer 
Kündigung durch den Verwalter freigestellt sind;

b) die Ansprüche der Träger der Sozialversicherung und der Bundesanstalt für Arbeit auf Beiträge 
einschließlich Säumniszuschläge und auf Umlagen wegen der Rückstände für die letzten sechs Monate 
vor Eröffnung der Gesamtvollstreckung.

(2) Gehen in Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe а bezeichnete Ansprüche für einen vor der Eröffnung der Gesamt
vollstreckung liegenden Zeitraum nach § 141 m Abs. 1 des Arbeitsförderungsgesetzes oder nach § 9 Abs. 3 
Satz 1 des Vorruhestandsgesetzes auf die Bundesanstalt für Arbeit über, so werden sie mit dem Rang gemäß 
§ 17 Abs. 3 Nr. 1 berichtigt. Das gleiche gilt für die in Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe b bezeichneten Ansprüche auf 
Beiträge, die nach § 141 n Abs. 2 Satz 1 des Arbeitsförderungsgesetzes gegenüber dem Schuldner bestehen 
bleiben.“

ii) § 15 wird wie folgt geändert:
- In Absatz 4 Satz 2 werden nach dem Wort „Forderungsbeträge“ die Worte „dieser Gläubiger“ eingefügt.

- In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte „eines Zwangsvergleichs“ durch die Worte „eines Vergleichs" ersetzt.

jj) In § 16 Abs. 4 Satz 3 werden nach dem Wort „Forderungsbeträge“ die Worte „dieser Gläubiger“ eingefügt.

kk) § 17 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
- Nummer 1 wird wie folgt gefaßt:

„1. mit gleichem Rang
a) Lohn- oder Gehaltsforderungen für die Zeit bis zu zwölf Monaten vor der Eröffnung der Gesamt

vollstreckung,
b) die Forderungen der Träger der Sozialversicherung und der Bundesanstalt für Arbeit wegen der 

Rückstände für die letzten zwölf Monate vor der Eröffnung der Gesamtvollstreckung auf Beiträge 
einschließlich Säumniszuschläge und auf Umlagen,


